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Abbildung 1:

Aufstellmaße  
Hausübergabe 600 L (EFH)

Abbildung 2:

Platzbedarf  
Hausübergabe 600 L (EFH)



Abbildung 3:

Lage und Entfernung  
Mehrspartenhauseinführung  
& Hauseinführungsbogen FW

Abbildung 4: 

Hauseinführung in Gebäuden  
ohne Keller
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Der Hausanschlussraum muss insbesondere  
folgenden Vorgaben entsprechen:

 Der Hausanschlussraum und die technischen  
Einrichtungen müssen jederzeit ohne Schwierigkeiten 
für Mitarbeiter des FVU zugänglich sein.

 Der Hausanschlussraum darf nicht als Abstellraum 
zweckentfremdet werden.

 Die einschlägigen Normen und Vorschriften über 
Wärme- und Schalldämmung sind einzuhalten.

 Für eine ausreichende Be- und Entlüftung ist  
zu sorgen. Die Raumtemperatur soll 30 °C nicht  
überschreiten.

 Für die Übergabestation ist ein elektrischer  
Anschluss aus der Verteilung einzurichten.

 Für Wartungs- und Reparaturarbeiten muss eine 
Steckdose vorhanden sein.

 Es muss eine ausreichende Entwässerungs- 
möglichkeit für Schmutzwasser vorhanden sein.

 Es wird empfohlen, eine Kaltwasser-Zapfstelle zu 
installieren.

 Es ist für ausreichende Beleuchtung zu sorgen.

 Vor der Übergabestation ist eine Tiefe von  
mindestens 1 m als Arbeitsbereich frei zu halten.

 Elektrische Installationen sind nach VDE 0100  
für Nassräume auszuführen.

7. EIGENTUMSGRENZE
Die Eigentumsgrenze zwischen FVU und Kunde 
verläuft direkt hinter den Absperrarmaturen der 
Übergabepuffer speicher (vgl. Abbildung 5).

8. HAUSZENTRALE

9. HAUSSTATION

Die Hauszentrale besteht aus den Heizflächen, der 
Trinkwasserinstallation sowie den zugehörigen Regel- 
und Steuereinrichtungen.

Die Übergabestation ist Bindeglied zwischen dem Fern-
wärmenetz und der Hausanlage.

Die Übergabestation beinhaltet Messgeräte für die ge-
lieferte Wärmemenge, Druck und Temperatur sowie den 

Differenzdruckregler, den Volumenstrombegrenzer und 
einen Hygienespeicher. Die Übergabestation dient dazu, 
die Wärme vertragsgemäß an den Kunden abzugeben. 



Abbildung 5: 

Schema Übergabe – Eigentumsgrenze

A. VERBINDUNGSLEITUNGEN

B. ÜBERGABESTATION 

Die Verbindungsleitungen von der Hauseinführung bis 
zur Übergabestation werden durch das FVU oder seinen 
Dienstleistern installiert und mit einer Wärme dämmung 
nach Energieeinsparverordnung (EnEV) versehen, 

welche nicht beschädigt werden darf. An der Verbin-
dungsleitung dürfen ohne Zustimmung des FVU keine 
Änderungen vorgenommen werden.

Der Übergabespeicher ist mit einer Heizwendel (in-
direkter Wärmeübertragung) ausgestattet. Er darf auf 
Kundenseite nur mit aufbereitetem Heizungswasser 
gemäß VDI 2035 Blatt 1 und 2 betrieben werden.

i. Temperaturregelung
 Die Übergabestation wird mit einem elektronischen 

Vorlauftemperaturregler geregelt. Die Außentempe-
ratur dient als Führungsgröße. Der Außenfühler wird 
vom FVU beigestellt.

ii. Rücklauftemperaturbegrenzung
 Die in Anlage 1 angegebene maximal zulässige Rück-

lauftemperatur auf der Primärseite der Übergabesta-
tion darf nicht überschritten werden. Eine Rücklauf-

temperaturbegrenzung wird sowohl im Heizbetrieb 
als auch bei der Trinkwassererwärmung standardmä-
ßig durch das FVU eingerichtet.

iii. Volumenstromregelung
 Entsprechend der vereinbarten Anschlussleistung 

wird eine Volumenstrombegrenzung für das Fern-
wärmewasser eingerichtet.

  In der Hausanlage muss der Volumenstrom  
 nach dem Bedarf eingestellt werden.

iv. Wärmemessung
 Das Messgerät für die gelieferte Wärmemenge (Wär-

memengenzähler) ist Eigentum des FVU und wird 
vom FVU vor Inbetriebnahme geliefert und montiert.
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10. HAUSANLAGE
Die Hausanlage ist Eigentum des Kunden und entspre-
chend den TAB FW zu erstellen, zu unterhalten und zu 
betreiben, soweit keine andere vertragliche Regelung 
geschaffen wird. Die Eigentumsgrenze bildet der  
Absperrschieber nach dem Übergabespeicher.
Als Wärmeträger ist aufbereitetes Heizungswasser 

gemäß VDI 2035 Blatt 1 und 2 zu verwenden. Druckaus-
gleichsgefäße sind ebenfalls Bestandteil der Hausanla-
ge. Bei Auslegung des Druckausgleichsgefäßes ist das 
Volumen des vom FVU gestellten Übergabespeichers 
gemäß Anlage 1 zu berücksichtigen. 

11.  RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN

12. SOLARWÄRMEANLAGEN

Raumlufttechnische Anlagen sind so auszulegen, dass 
die in Anlage 1 angegebene maximale Rücklauftempe-
ratur nicht überschritten wird. Die Frostschutzschaltung 

von Vorerhitzern ist so zu gestalten, dass der Rücklauf 
nicht unzulässig erwärmt wird.

Die Einbindungen von Solarwärmeanlagen bedarf der 
Zustimmung der FVU.

Es wird von der Einbindung einer Solarwärmeanlage 
abgeraten.

13.  HYDRAULISCHE EINREGULIERUNG

14. ANLAGEN

Um eine korrekte Funktion der Anlage entsprechend 
der Auslegung zu gewährleisten und insbesondere 
die maximal zulässige Rücklauftemperatur einzuhal-
ten, sind die Verbraucherkreise, die Heizflächen sowie 

der Trinkwasser-Kreis und die Trinkwasser-Zirkulation 
sorgfältig hydraulisch einzuregulieren. Entsprechende 
Nachweise sind vom Kunden nach der Inbetriebnahme 
vorzulegen.

a. Anlage 1 - Netzparameter
Max. Druck Netzvorlauf  5  bar
Nenndruck Netzverlauf  1,5  bar
Ruhedruck Netz  1,5 bar
Min. Differenzdruck  0,6 bar
Max. Temperatur Netzvorlauf  85 °C

Min. Temperatur Netzvorlauf  65 °C
Max. Temperatur Netzrücklauf  50 °C
Min. Temperatur Netzrücklauf  20 °C
Temperatur Heizungsvorlauf  70 °C
Temperatur Heizungsrücklauf  45 °C
Sekundäres Speichervolumen (EFH) 600 l

www.swv-regional.de

Bei Fragen beraten wir Sie gern:

SWV Regional GmbH · Nordfeldstraße 5 · 33775 Versmold
Persönlich für Sie da – unter der kostenfreien Rufnummer 0800 446 8200


